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Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Matthias Meyer,
07.05.2008
Mängel der Mietwohnung

Kostenerstattungsanspruch des Wohnraummieters

gegen den Vermieter

Bei einem Mietvertrag über eine Wohnung oder ein Haus zu Wohnzwecken können im Laufe der Mietzeit Mängel des Wohnraums entstehen, wie bspw. Defekte der Versorgungssysteme, Lärm-/Geruchsbelästigungen, Feuchtigkeit oder Schimmel u.v.m. Der Mieter ist verpflichtet, diese Mängel dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen, der Vermieter ist grundsätzlich zur Instandsetzung durch Wiederherstellung des vereinbarten mangelfreien Zustandes verpflichtet. Kommt der Vermieter dieser Verpflichtung nicht  nach und befindet er sich im Verzug, kann dem Mieter ein Kostenerstattungsanspruch gegen den Vermieter zustehen. 

Der Bundesgerichtshof hat insoweit nunmehr einen Fall entschieden, in dem es in einem Mietvertrag über Wohnraum u.a. hieß: „Heizung muss dringend kontrolliert werden“. Die auf Erstattung klagende Mieterin trug im gerichtlichen Prozess einen Defekt der Heizung vor, den sie durch einen Installateur habe beseitigen lassen. In der Folge nahm sie den Vermieter auf Ersatz der für den Installateur gezahlten Vergütung in Anspruch. Der Bundesgerichtshof (VIII ZR 222/06) entschied, dass der Mieterin insoweit kein Ersatzanspruch zustehe. Denn die Mieterin habe den Vermieter vor der Beseitigung der von ihr behaupteten Mängel nicht durch Mahnung in Verzug gesetzt. Die Absprache im Mietvertrag, die Heizung müsse „dringend kontrolliert“ werden, mache eine Mahnung des Mieters zur Mängelbeseitigung nicht entbehrlich. Die Mieterin hätte auf Rechnung des Vermieters allenfalls eine Kontrolle der Heizung, nicht aber die Beseitigung von Mängeln in Auftrag geben dürfen. Denn nach den gesetzlichen Wertungen komme dem Vermieter grundsätzlich der Vorrang bei der Beseitigung von Mängeln zu. Er solle nicht vor „vollendete Tatsachen“ gestellt werden, sondern grundsätzlich selbst die Möglichkeit haben, die Mietsache darauf zu überprüfen, ob der Mangel bestehe, auf welcher Ursache er beruhe, sowie ob und auf welche Weise er beseitigt werden könne. Anderenfalls würden sich die Verteidigungsmöglichkeiten des Vermieters ungerechtfertigt verschlechtern. Danach hat der Mieter einer Wohnung, der eigenmächtig einen Mangel einer Mietsache beseitigt, ohne dass der Vermieter mit der Mangelbeseitigung in Verzug ist oder die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Mietsache notwendig ist, keinen Anspruch auf Eratz seiner Aufwendungen zur Mangelbeseitigung. Der Bundesgerichtshof hat dadurch seine Rechtsprechung zu der vergleichbaren Problematik im Kaufrecht für das Wohnraummietrecht bekräftigt.

Sind Sie als Mieter eines Wohnraumes von einem Mangel betroffen, zeigen Sie den Mangel dem Vermieter unverzüglich an und fordern ihn – wenn möglich unter Fristsetzung – zur Mangelbeseitigung auf. Aus der Aufforderung muss erkennbar sein, dass das Ausbleiben der Mangelbeseitigung rechtliche Folgen haben werde. Lassen Sie sich durch einen Rechtsanwalt beraten.
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